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 Veröffentlicht am 22.01.1959

Norm

DSt 1872 §17 Abs1

Rechtssatz

Es kann nicht Sache des Disziplinarverfahrens sein, zu prüfen, ob die strafgerichtliche Untersuchung zu Recht

eingeleitet wurde. Die Einstellung der Ausübung der Rechtsanwaltschaft ist zu beschließen, wenn besondere

Umstände diese Maßregel der Vorsicht zum Schutze der Klienten und zur Verhinderung der Fortsetzung des

beanständeten Vorgehens dringend geboten erscheinen lassen.
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